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Kurztitel 

Führen von Dienstgraden als Verwendungsbezeichnungen im Exekutvidienst 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 248/2006 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 171/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 4 

Inkrafttretensdatum 

01.07.2006 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2015 

Text 

§ 4. Durch die in dieser Verordnung vorgesehenen Regelungen über die Führung von Dienstgraden 
ergeben sich keine Änderungen in besoldungsrechtlicher Hinsicht oder in Bezug auf die Bewertung und 
Zuordnung von Arbeitsplätzen (§ 143 BDG 1979). Dies gilt auch für die Sonderregelungen in § 1 Abs. 3 
bis 6 sowie in § 2. 


